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§ 28 TKJHG Pflegeplatzerhebung
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor der Begründung eines ö4entlichen P6egeverhältnisses weiters eine

P6egeplatzerhebung durchzuführen. Dabei ist die konkrete Eignung der P6egewerberinnen im Hinblick auf die

individuellen Bedürfnisse eines bestimmten Pflegekindes zu prüfen.

(2) Im Rahmen der P6egeplatzerhebung sind möglichst im Zusammenwirken von zwei Fachkräften Hausbesuche

durchzuführen. Dabei sind nach Bedarf Gespräche mit allen im Haushalt lebenden Personen zu führen, insbesondere

abhängig von Alter und Entwicklungsstand auch mit bereits dort lebenden Minderjährigen.

(3) Der Bezirksverwaltungsbehörde sind Registerbescheinigungen der P6egewerberin und aller strafmündigen

haushaltszugehörigen Personen vorzulegen. Diese haben Auskünfte aus den im § 45 Abs. 4 lit. a bis c und 5

angeführten Registern zu umfassen. Stattdessen kann auch die schriftliche Zustimmung zur Einholung der

entsprechenden Auskünfte erteilt werden.

(4) Bei der Pflegeplatzerhebung sind weiters die räumlichen Verhältnisse zu prüfen.

(5) Das Ergebnis der Pflegeplatzerhebung ist zu dokumentieren.
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